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1 Einleitung 

Die Kreditkarte nimmt unter den verschiedenen Zahlungsinstrumenten eine 

herausragende Stellung ein. Gegenwärtig gibt es ca. eine Milliarden Kreditkar-

ten weltweit1 und über zwanzig Millionen Vertragsunternehmen, die die Kredit-

karte als Zahlungsmittel akzeptieren.2 Für den Verbraucher ist die Kreditkarte 

reizvoll, seine Rechnungen werden ihm kurzfristig gestundet und der Handel 

und das Dienstleistungsgewerbe tragen überwiegend die Kosten des Systems. 

Mit jeder Transaktion (wenn also der Kunde mit der Kreditkarte anstatt mit Bar-

geld zahlt), zahlt der Verkäufer einen Abschlag (Disagio) auf den Warenumsatz, 

an das Kreditkartenunternehmen.3 Jährlich werden allein in Deutschland über 

500 Millionen Transaktionen per Kreditkarte abgewickelt, sei es bei Einkäufen 

im Geschäft oder beim Kauf im Internet.4 

Die Bedeutung des Onlinehandels nimmt stetig zu. Der elementare Unterschied 

zwischen einem Internet-Einkauf und einem herkömmlichen Kauf liegt in dem 

Umstand, das der Kunde die Ware nicht in die Hand nehmen und damit über-

prüfen kann, ob sie eventuell fehlerhaft ist. Der Gesetzgeber wollte den Ver-

braucher aufgrund dieses Umstandes schützen und räumte ihm für derartige 

Geschäfte ein Widerrufsrecht ein. Der Kunde der mittels Kreditkarte zahlt kann 

die Zahlung, nach dem Urteil des Bundesgerichthofes vom 24.09.2002 – XI ZR 

420/01, grundsätzlich aber nicht widerrufen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen weshalb der Gesetzgeber den Widerruf 

der Zahlung mittels Kreditkarte grundsätzlich als unwiderruflich betrachtet und 

zu schauen ob die Zahlungsdienstrichtlinie 2007/64/EG eine Veränderung hin-

sichtlich dieser Stellung bezweckte, da eines ihrer Vorhaben lautete, das Risiko 

des Zahlungsdienstnutzers zu minimieren.5 

                                            
1 Vgl. Hutterer 2011 
2 Vgl. Hadding 2006, S. 355 
3 Vgl. Freitag 2002, S. 322 
4 Vgl. Statista 2012 
5 Vgl. Richtlinie 2007/64/EG, Erwägungsgründe 4, 31, 40, 46 
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Die Arbeit verschafft dem Leser zunächst einen Überblick über die Entste-

hungsgeschichte der Kreditkarte und geht im Folgenden auf die verschiedenen 

Kreditkarten und die Beteiligten ein. Anschließend werden die Rechtsverhält-

nisse im Kreditkartengeschäft skizziert und die Ziele der Zahlungsdienstrichtli-

nie und ihre Umsetzung ins Deutsche Recht betrachtet. Bevor die Arbeit mit der 

Beurteilung abschließt, wird der Widerruf erläutert, das Grundprinzip des Auf-

tragsrecht behandelt und der Widerruf nach altem Recht und nach Umsetzung 

der Zahlungsdienstrichtlinie dargestellt. 
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2 Einführung und theoretische Grundlagen 

Der Leser bekommt im Folgenden einen Überblick über die Entstehungsge-

schichte der Kreditkarte, die verschieden Arten der Kreditkarte werden skizziert 

und die beteiligten Personen beim Kreditkartenverfahren vorgestellt. 

2.1 Geschichte der Kreditkarte 

In einem Science-Fiction-Roman Looking Backward von 1888 sprach der Autor 

Edward Bellamy zum ersten Mal von einer Kreditkarte. Er malte sich eine Zu-

kunft aus, in der die Menschen bargeldlose Zahlungen mit Hilfe einer Papierkar-

te vornahmen. Die Karte war in mehrere kleine Quadrate unterteilt und bei jeder 

Zahlung wurde ein Teil abgetrennt bis die Karte aufgebracht war.6  

Ob die Hotel Credit Letter Company von diesem Roman inspiriert wurde, ist 

nicht bekannt. Allerdings war sie es, die die erste reale Kreditkarte 1894 her-

ausgab.7 Später stellten weitere Hotels diese Art von Kreditkarten (Kundenkre-

ditkarte) ihren Kunden zur Verfügung. Sie sollten den Stammgästen die Zah-

lung erleichtern und die Markentreue festigen. Große Kaufhäuser erkannten 

den Nutzen der Kreditkarte und gaben diese an ihre Kunden Anfang des 20. 

Jahrhunderts ebenfalls heraus. Später folgten Benzingesellschaften, Reise- und 

Leihwagenunternehmen und nach 1945 sogar Fluggesellschaften diesem 

Trend.8  

1950 wurde der Diners Club gegründet. 2 Hotels und 28 weitere Lokalitäten im 

New Yorker Raum stellten den Mitgliedern des Diners Club, gegen Abzeich-

nung der Rechnung und Vorlage ihrer damals noch aus Karton bestehenden 

Kreditkarte, ihren Verzehr monatlich in Rechnung.9 Mit dieser Kreditkarte konn-

ten die Besitzer bei weitaus mehr Unternehmen bezahlen als bisher, da bis da-

hin die Bezahlung nur auf das kartenausgebende Unternehmen beschränkt 

war. Diese Form der Karte nennt sich Universalkreditkarte, weil sie im Gegen-
                                            
6 Vgl. Bellamy 1888, S. 71  
7 Vgl. Pütthoff 1974, S. 3ff 
8 Vgl. ebd. S. 4 
9 Vgl. ebd. 
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satz zur Kundenkarte von mehreren Unternehmen akzeptiert wird. Im weiteren 

Verlauf der Arbeit wird näher darauf eingegangen.  

1958 emittierte die Bank of America die allseits bekannte Visa Card, und die 

American Express Company die American-Express-Karte.10 Damit war der Auf-

stieg der Kreditkarte besiegelt. 

In Deutschland emittierte Mitte der fünfziger Jahre der Diners Club die ersten 

Kreditkarten.11 In 2011 waren 26 Millionen Kreditkarten im Umlauf, mit denen 

die Deutschen für knapp 49 Millionen Euro Waren und Dienstleistungen bezahlt 

haben.12 Schon eingangs wurde erklärt, dass es verschiedene Kreditkarten gibt, 

folglich ist es wichtig diese kennenzulernen.  

2.2 Begriffsbestimmung 

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert den Begriff Kreditkarte als eine Möglich-

keit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, das aus einer Verknüpfung von kurz-

fristigem Kleinkredit, Zahlungssicherung und Monatsrechnung besteht.13 Eine 

allgemeingültige Definition zum Begriff „Kreditkarte“ gibt es nicht. Gewöhnlich 

wird meistens zwischen Kreditkarten im Zwei-Personen-System (sog. Kundenk-

reditkarten) und Kreditkarten im Drei-Personen-System (sog. Universalkredit-

karten) unterschieden.14 Auf den folgenden Seiten werden diese vorgestellt. 

2.2.1 Kundenkreditkarte 
Die Kundenkreditkarte wird von Unternehmen an seine Kunden herausgege-

ben, deshalb wird sie auch so bezeichnet. Rechtliche gesehen handelt es sich 

um ein „Zwei-Parteien-System“, da die Beteiligten sich auf das Unternehmen 

und dessen Kunden beschränken.15 Die Verwendung der Kreditkarte ist auf das 

emittierende Unternehmen und seine Zweigstellen begrenzt.16 Ihre Aufgabe 

                                            
10 Vgl. Hammann 1991, S. 24 
11 Vgl. Dorner 1991, S. 20 
12 Vgl. Statista 2012  
13 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon 
14 Vgl. Stauder/Weisensee 1970, S. 14ff.; Pütthoff 1974, S. 3ff. 
15 Vgl. Krügel 2005,S. 15 
16 Vgl. ebd.  
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dient einzig und allein, den Umsatz des Herausgebers zu erhöhen.17 Durch den 

vereinfachten Zahlungsvorgang, benötigt der Kunde kein Bargeld mehr, die ge-

tätigten Umsätze werden ihm in Rechnung gestellt und bis dahin gestundet.18 

Ein Beispiel dafür ist die IKEA Kundenkreditkarte mit der ihr Besitzer bei allen 

IKEA Filialen und H&M Filialen in Deutschland bargeldlos zahlen kann.19 Diese 

Form der Kreditkarte spielt eine untergeordnete Rolle am Markt.20 Sie wird folg-

lich vernachlässigt. 

2.2.2 Universalkreditkarte 
Im Unterschied zur Kundenkreditkarte wird die Universalkreditkarte von einem 

Großteil der Unternehmen akzeptiert, deshalb wird sie auch als Universalkredit-

karte bezeichnet.21 Das Verfahren der gestundeten Zahlungen bleibt bei den 

Universalkreditkarten gleich. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Wörter 

Kreditkarte und Karte als Synonym für Universalkreditkarte gebraucht. 

2.2.2.1  Drei-Parteien-System 
Der Kreditkarte liegt ein Drei-Parteien-Verhältnis zugrunde, es stehen sich Ver-

braucher (Karteninhaber), ein Unternehmen beispielsweise Einzelhändler oder 

Dienstleister (Vertragsunternehmen) und das Kreditkartenunternehmen gegen-

über.22 Es bestehen auf der einen Seite zwischen Kreditkartenunternehmen und 

Vertragsunternehmen und auf der anderen Seite zwischen Kreditkartenunter-

nehmen und Karteninhaber vertragliche Rahmenvereinbarungen, die die Abfol-

ge des Zahlungsvorganges regeln.23 Das Kreditkartengeschäft ist, je nachdem 

für welche Rahmenvereinbarung sich das Kreditkartenunternehmen entschei-

det, von Haus aus kein Bankgeschäft im Sinne des Kreditwesengesetzes 

(KWG) und unterliegt somit nicht der Bankenaufsicht (BaFin).24  

                                            
17 Vgl. Pütthoff 1974, S. 6 
18 Vgl. ebd., S. 4 
19 Vgl. IKEA 2013 
20 Vgl. Hammann 1991, S. 22 
21 Vgl. Stauder/Weisensee 1970, S. 16 
22 Vgl. Krügel 2005, S. 17 
23 Vgl. Hamann 1991, S. 29 
24 Vgl. Dorner 1991, S. 28 
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Erwirbt der Karteninhaber bei dem Vertragsunternehmen eine Ware bzw. 

Dienstleistung, entsteht zunächst ein Zahlungsanspruch. Der Karteninhaber 

kann diesen sofort fälligen Zahlungsanspruch mit seiner Kreditkarte begleichen. 

Diese Beziehung wird als Valutaverhältnis bezeichnet. Durch diese Option ver-

fällt der Zahlungsanspruch gegenüber dem Karteninhaber seitens des Ver-

tragsunternehmens, da der Kartenherausgeber die Zahlung garantiert.25 Dieses 

Verhältnis kann als Vollzugsverhältnis beschrieben werden, da die reale Zu-

wendung eines Geldbetrags zwischen Kartenherausgeber und Vertragsunter-

nehmen vorgenommen wird. Dass der Kartenherausgeber die Aufwendungen 

des Karteinhabers zahlt, wurde vorher vertraglich vereinbart. Daher kann hierfür 

die Bezeichnung Deckungsverhältnis verwendet werden.26 Die folgende Abbil-

dung 1: Drei-Parteien-System, soll die Beziehungen noch einmal verdeutlichen.  

 

Abbildung 1: Drei-Parteien-System (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Hammann 1991, S. 61) 

2.2.2.2  Mehr-Parteien-System 
Mittlerweile gibt es in der Praxis eine andere Zusammenstellung als die des 

Drei-Parteien-System: Geldinstitute tauchen immer mehr in dem System auf, 

überwiegend die Hausbanken der Kunden.27 Sie dürfen aufgrund von Lizenzen, 

die sie bei den Kreditkartenunternehmen erhalten, bestimmte Kreditkartenmar-
                                            
25 Vgl. ebd., S.29f 
26 Vgl. ebd., S. 30 
27 Vgl. Krügel 2005, S. 17 

 
Vollzugsverhältnis 
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ken (z. B. Visa, American Express, Mastercard) an ihre Privat- und Geschäfts-

kunden emittieren.28 Auch Unternehmen oder Vereine wie der ADAC emittieren 

Kreditkarten in Kooperationsverträgen mit Kreditkartenunternehmen. Mit Hilfe 

dieser Verträge werden die unternehmenseigenen Kundekreditkarten zu Uni-

versalkreditkarten ausgebaut – diese Zusammenarbeit ist auch als Co-Branding 

bekannt.29 Für die Vertragspartner ergeben sich dabei Vorteile. Das Kreditkar-

tenunternehmen kann auf den Kundenstamm des Vertragspartners zugreifen – 

der Vertragspartner kann seinen Kunden eine Kreditkarte anbieten, die univer-

sell einsetzbar ist.30  

Das Akquirieren neuer Vertragsunternehmen kann von den Kreditkartenunter-

nehmen selbst übernommen werden oder an sogenannten Acquiring-

Unternehmen abgegeben werden. Diese sind spezialisiert darauf möglichst vie-

le Vertragsunternehmen zu gewinnen, damit der Besitz der Kreditkarte für den 

Karteninhaber mit mehr Einsatzmöglichkeiten verbunden und damit effektiver 

ist.31  

Das Karten-Processing, also Antragserfassung, Kartenkontoführung, Autorisie-

rung von Umsätzen usw. wird vom Processing-Unternehmen oder von den ge-

nannten Acquiring-Unternehmen übernommen.32 Der Zahlungsaustausch zwi-

schen Banken und den Acquiring-Unternehmen bzw. Processing-Unternehmen 

wird durch interne Buchungsvorgänge abgewickelt (sog. Interchange).33 Es gibt 

Verträge bei denen der Emittent eine Vertragsbeziehungen zum Karteninhaber 

hält, aber auch solche bei denen das Acquiring-Unternehmen anstatt des Emit-

tenten die Vertragsbeziehung unterhält. Die folgende Abbildung 2: Mehr-

Parteien-System soll den Aufbau der Beziehungen verdeutlichen. 

                                            
28 Vgl. ebd. 
29 Vgl. Dorner 1991, S. 57f. 
30 Vgl. Krügel 2005, S. 17 
31 Vgl. ebd. 
32 Vgl. Blaurock 2009, S. 1383 
33 vgl. ebd.  
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Abbildung 2: Mehr-Parteien-System (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Krügel 2005, S. 19) 

Aus dem Blickwinkel des Karteninhabers und des Vertragsunternehmens än-

dert sich aus diesem System nichts.34 Für das Rechtsverständnis und dem wei-

teren Gang der Arbeit wird deshalb auf das bereits bekannte Drei-Parteien-

System, zwischen Karteninhaber –Kreditkartenunternehmen - Vertragsunter-

nehmen zurückgegriffen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei die 

Rechtsverhältnisse dieser Parteien untereinander weshalb sie im nächsten Ka-

pitel dargestellt werden.  

                                            
34 Vgl. Hadding 2006, S. 356 
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3 Rechtsverhältnisse im Kreditkartengeschäft 

Dem Kreditkartengeschäft liegen drei Rechtsverhältnisse zugrunde, die im Fol-

genden beschrieben werden. Dabei wird der Begriff Emittent für das Kreditkar-

tenunternehmen und Acquiring-Unternehmen verwendet. Für den weiteren Ver-

lauf der Arbeit macht es nämlich keinen Unterschied, zu wem der Karteninhaber 

den Geschäftsbesorgungsvertrag unterhält.  

3.1 Emittent – Karteninhaber (Deckungsverhältnis) 

Nach der herrschenden Meinung schließen der Emittent und der Karteninhaber 

einen entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrag mit werkvertraglichem Charak-

ter gem. §§ 675, 670 BGB ab, dieser wird als Dauerschuldverhältnis ausgelegt, 

da er nicht zeitlich begrenzt ist und nur durch Kündigung einer der Vertrags-

partner endet.35 Der Emittent ist auf Grundlage dieses Vertrages verpflichtet, 

die Verbindlichkeiten des Karteninhabers gegenüber dem Vertragshändler zu 

begleichen.36 Nach § 329 BGB stellt diese Handlung eine Erfüllungsübernahme 

seitens des Emittenten dar. In der Praxis passiert dies, durch das Bezahlen der 

Ware vor Ort beim Vertragshändler mit der vom Emittenten ausgegeben Kredit-

karte und der Unterschrift des Karteninhabers auf der Rechnung. Der Kartenin-

haber ist gegenüber dem Emittenten gem. §§ 675 Abs.1, 670 BGB zum Ersatz 

der Aufwendungen des Emittenten verpflichtet. Dies erfolgt durch die Abbu-

chung der Kreditkartengebühr und der Summe der beim Vertragshändler unter-

zeichneten Belege.37  

3.2 Vertragsunternehmen – Karteninhaber (Valutaverhältnis) 

Ein Valutavertrag entsteht bei jedem Geschäftsabschluss zwischen Karteninha-

ber und Vertragsunternehmen.38 Dabei wird zwischen einem Präsenzgeschäft 

und einem Fernabsatzgeschäft unterschieden. Beim Präsenzgeschäft, d.h. bei-

                                            
35 Vgl. Krügel 2005, S. 19 
36 Vgl. Junker 1994, S. 1462 
37 Vgl. Krügel 2005., S. 20 
38 Vgl. ebd. 
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de Parteien sind physisch vor Ort anwesend, wird das Produkt Zug um Zug ge-

gen Zahlung des Kaufpreises gewährt. Das Vertragsunternehmen ist durch den 

Vertrag mit dem Emittenten dazu verpflichtet, die Kreditkarte des Karteninha-

bers als Zahlungsmittel zu akzeptieren.39 Falls zwischen Karteninhaber und 

Vertragsunternehmen Leistungsstörungen auftreten, werden diese generell in 

diesem Verhältnis abgewickelt.40  

Bei Fernabsatzgeschäften, wie. z. B. bei Vertragsabschlüssen via Internet, Te-

lefon oder Mail-Order, hat der Käufer zusätzlich ein zweiwöchiges Widerrufs-

recht nach § 312d BGB. Jeder Verbraucher kann innerhalb von zwei Wochen 

Fernabsatzverträge gemäß § 355 BGB ohne Angabe von Gründen widerrufen, 

dazu in Kapitel fünf mehr.  

3.3 Emittent – Vertragsunternehmen (Vollzugsverhältnis) 

Der Kartenemittent und das Vertragsunternehmen schließen einen Akquisiti-

onsvertrag bzw. Akzeptanzvertrag ab.41 Das Vertragsunternehmen steht in der 

Pflicht, die Kreditkarte des jeweiligen Emittenten zu akzeptieren, der Emittent 

verpflichtet sich im Vollzugsverhältnis die eingereichten Rechnungen bzw. Leis-

tungsbelege zu bezahlen, sofern sie unter Vorlage der Kreditkarte unterzeichnet 

wurden.42 Das Bonitätsrisiko des Karteinhabers wird dadurch vom Kartenemit-

tenten getragen.  

 

                                            
39 Vgl. ebd. 
40 Vgl. Junker 1994, S. 1466 
41 Vgl. Krügel 2005, S. 22 
42 Vgl. Junker 1994, S. 1462 
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4 Zahlungsdienste-Richtlinie 2007/64/EG 

Nach Einführung der gemeinsamen Währung und des einheitlichen Euro-

Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“ - SEPA) bildet die Zah-

lungsdienste-Richtlinie 2007/64/EG („Payment Service Directive“ – PSD) nun 

die rechtliche Grundlage für die Schaffung eines EU-weiten Binnenmarkts43 für 

den Zahlungsverkehr.44 Diese Schritte sind nötig gewesen, um die Infrastruktur 

im Zahlungsverkehr aufzubauen und damit die Wettbewerbsfähigkeit Europas 

in diesem Sektor zu verbessern.45 Durch die Richtlinie haben sich Änderungen 

im bargeldlosen Zahlungsverkehr ergeben, die auch die Bezahlung mit der Kre-

ditkarte betreffen.  

Im folgenden Kapitel sollen die Ziele der PSD, ihr Inhalt und ihre Umwandlung 

ins deutsche Recht dargelegt werden.  

4.1 Ziele der Zahlungsdienstrichtlinie 

Die Richtlinie verfolgt das Ziel einen intakten Binnenmarkt für Zahlungsdienste 

zu schaffen. Zum einen sollen die grenzüberschreitenden Zahlungen innerhalb 

der EU effizienter werden, in erster Linie durch Verkürzung der Ausführungsfris-

ten46; zum anderen sollen für den Zahlungsdienstnutzer die Risiken minimiert 

werden47. Die bargeldlosen Transaktionen wurden bis 2009 in den Mitglieds-

staaten auf unterschiedlichste Art und Weise durchgeführt, dadurch waren z. B. 

Bezahlungen über Lastschriftverfahren im Ausland mit enormen Schwierigkei-

ten verbunden.48 Für Anbieter und Nutzer von Zahlungsdienstleistungen gelten 

nun europaweit im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs einheitliche 

Rechte und Pflichten. Diese Änderungen zeigen vor allem Auswirkungen bei 

Lastschriften und Überweisungen ins In- und Ausland und auch bei Verlust von 

                                            
43 27 EU-Mitgliedsstaaten plus Island, Liechtenstein und Norwegen. 
44 Vgl. Europäische Kommission 2013 
45 Vgl. Thiele 2011 
46 Vgl. Richtlinie 2007/64/EG, Erwägungsgründe 4, 37, 43 
47 Vgl. ebd. Erwägungsgründe 4, 31, 40, 46 
48 Vgl. Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 2009 
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Zahlungskarten (EC-Karten, Kreditkarten). Bis zum Erlass der Richtlinie hafte-

ten Karteninhaber beim Verlust der Zahlungskarte mit bis zu 500 Euro pro 

Tag49, nach dem Erlass beschränkt sich die Haftung laut § 675v BGB auf ma-

ximal 150 Euro. Durch das neue Recht, ergibt sich hier eine Verbesserung für 

den Karteninhaber.  

4.2 Umsetzung ins nationale Recht 

Die Zahlungsdienstrichtlinie wurde mit Wirkung zum 31.10.2009 ins deutsche 

Recht implementiert. Die Implementierung der PSD erfolgte in zwei Teilen: Auf 

der einen Seite wurden die aufsichtsrechtlichen Vorschriften vom Bundesfi-

nanzministerium im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) umgesetzt, auf der 

anderen Seite setzte das Bundesjustizministerium den zivilrechtlichen Teil ins 

BGB um.50 Durch die Neuregelungen im zivilrechtlichen Teil wurde mit den §§ 

675c-676c BGB, das Recht des Zahlungsverkehrs wesentlich neugestaltet und 

erstmalig vollumfänglich ins BGB aufgenommen.51 Die Neuregelung trat an die 

Stelle der bisherigen §§ 676a-676g BGB.52 Durch die Neuregelungen änderten 

sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aller deutscher Banken zu 

diesem Zeitpunkt.53 Zu den Neuregelungen und ihrer Auswirkung auf die Praxis 

mehr in Kapitel 5.4. 

 

 

 

 

                                            
49 Vgl. ebd.  
50 Vgl. Die Deutsche Kreditwirtschaft o.J. 
51 Vgl. Casper 2012, §§675c-676c Rn 1 
52 Vgl. ebd. 
53 Vgl. Jahn 2009 
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5 Der Widerruf nach Umsetzung der PSD-Richtlinie  

Wie eingangs bereits erwähnt, beruht der Zahlungsverkehr mit Kreditkarten auf 

einem Dreiecksverhältnis zwischen Kreditkartenunternehmen, Vertragsunter-

nehmen und Karteninhaber.54 Die meisten Kreditkartenunternehmen rechnen 

monatlich mit dem Karteninhaber ab, dadurch verzögert sich die Geltendma-

chung der Forderung im Deckungsverhältnis um bis zu einem Monat.55 Die 

Zeitspanne innerhalb der Ausstellung des Leistungsbelegs durch den Kartenin-

haber und der Auszahlung durch das Kreditkartenunternehmen an ihr Vertrags-

unternehmen ist rechtlich instabil und problematisch.56 Der Karteninhaber könn-

te in diesem Zeitraum durch Widerruf das zugrundeliegende Valutageschäft 

beseitigen. Es ergibt sich nun die Frage, ob der Widerruf zulässig ist, oder ob 

das Kreditkartenunternehmen trotz Widerrufs zur Leistung an das Vertragsun-

ternehmen verpflichtet ist.  

Im Folgenden wird zunächst kurz der Widerruf erläutert und im Anschluss das 

Grundprinzip des Auftragsrechts anhand eines Beispiels erklärt, da dieses die 

Ausgangslage der Kreditkartenzahlung bildet. 

Anschließend wird die Frage des Widerrufs nach altem Recht sowie nach Um-

setzung der PSD –Richtlinie betrachtet und abschließend wird auf die Ver-

gleichbarkeit der Kreditkartenzahlung mit dem Lastschriftverfahren bei Distanz-

geschäften eingegangen.  

5.1 Widerrufsrecht nach § 355 BGB 

Bei vielen Verträgen kommt es vor, dass der Verbraucher nach einiger Zeit sei-

ne Entscheidung einen Vertrag geschlossen zu haben, bereut. Verträge sind 

aber laut Gesetzgeber einzuhalten („pacta sunt servanda“) nur in Sonderfällen 

kann ein Vertrag rückabgewickelt werden.  

                                            
54 Vgl. Abbildung 1: Drei-Parteien-System  
55 Vgl. Kenntner 1995, S. 2281 
56 Vgl. ebd.  
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Nach § 355 BGB kann ein Verbraucher, sofern ihm nach dem Gesetz ein Wi-

derrufsrecht eingeräumt wird, nach Abschluss des Vertrages diesen fristgerecht 

widerrufen. Das Widerrufsrecht wird Verbrauchern nach § 312d BGB z. B. bei 

Fernabsatzgeschäften eingeräumt, das heißt, wenn sich Verkäufer und Käufer 

nicht persönlich sehen, wie z. B. bei Internet-, Telefon- oder Telefaxbestellun-

gen. Der Gesetzgeber wollte auf diese Art und Weise den Verbraucher schüt-

zen, da er im Gegensatz zum Ladengeschäft die Ware nicht in die Hand neh-

men kann, um zu überprüfen, ob diese in Ordnung ist. Es gibt zwei Möglichkei-

ten den Widerruf zu erklären. Durch Rücksendung der Ware oder durch eine 

schriftliche Erklärung. Die Widerrufsfrist beträgt in der Regel zwei Wochen.  

Der Widerruf beim Zahlungsverkehr im Kreditkartenkauf bei sog. Distanzge-

schäften stellt jedoch eine besondere Problematik dar. Um dies besser verste-

hen zu können, muss jedoch zunächst das dem Kreditkartenkauf zugrundelie-

gende Grundverhältnis näher betrachtet werden. 

5.2 Allgemeine Grundsätze des Auftragsrechts 

Hat der Kartenbesitzer seine Kreditkartendaten an das Vertragsunternehmen 

übermittelt, kann nur der Emittent die Abbuchung verhindern bzw. widerrufen.57 

Da es sich bei einer Kreditkartenzahlung um einen entgeltlichen Geschäftsbe-

sorgungsvertrag handelt58, ist der Widerruf nur solange möglich, bis der Beauf-

tragte (Emittent) die ihm erteilte Aufgabe ausführt oder sich grundsätzlich irre-

versibel im Interesse des Geschäftsherrn gebunden hat59. Dies soll anhand ei-

nes Beispiels veranschaulicht werden.60  

Bitte ich einen Freund für mich in einer Boutique eine bestimmte Jacke zum 

Preis von fünfzig Euro zu kaufen, kann ich meinen Freund solange er sich noch 

auf dem Weg zur Boutique befindet, jederzeit – z. B. per Handyanruf – anwei-

sen, die Jacke nicht zu kaufen, weil ich es mir anders überlegt habe. Da der 

Auftrag im alleinigen Interesse des Geschäftsherrn abzuwickeln ist, bleibt sein 

                                            
57 Vgl. Bitter 2010, S. 1773 
58 Vgl. Kapitel 3.1 Emittent - Karteninhaber 
59 Vgl. Bitter 2010, S. 1774 
60 Das Beispiel ist angelehnt an Bitter 2010, S. 1774 
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Wille maßgeblich, solange nicht gegenläufige Interessen des Beauftragten ent-

gegenstehen.61 Würde mein Freund die Jacke trotz des Widerrufs erwerben, 

hätte er keinen Anspruch auf Aufwendungsersatz aus § 670 BGB. 

Wenn mein Freund die Jacke bereits erworben hat und somit das Geschäft 

ausgeführt ist, und ich jetzt den Auftrag wiederrufen wollte, sehe die Sachlage 

anders aus. Mein Freund hat keinen Anspruch gegen den Boutiquebesitzer, die 

Jacke gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen und ist somit an den 

Auftrag gebunden. Weil er selbst fünfzig Euro aufgewendet hat und diese auch 

nicht mehr zurückbekommen kann, muss er einen unbedingten Anspruch auf 

Aufwendungsersatz gegen mich als Geschäftsherren haben. Gleiches gilt, 

wenn zum Zeitpunkt des Widerrufs allein der schuldrechtliche Kaufvertrag mit 

dem Dritten zustande gekommen ist, Ware und Geld aber noch nicht ausge-

tauscht sind. Auch dann ist der Beauftragte durch den Abschluss des – nicht 

widerruflichen – Kaufvertrages bereits irreversibel gebunden. Weil er selbst un-

bedingt zur Zahlung von fünfzig Euro an den Boutiquebesitzer verpflichtet ist, 

kann auch der Auftraggeber sich nicht mehr durch Widerruf von seiner eigenen 

Pflicht zum Aufwendungsersatz befreien.  

Hier beginnt die Problematik beim Widerruf mit der Kreditkarte, da der Karten-

inhaber den Kartenemittenten mit der Bezahlung der Ware beauftragt hat und in 

diesem Fall zu überprüfen ist, ob der Beauftragte (Emittent) sich in einer irre-

versiblen Bindung befindet. Anknüpfend darauf wird der Widerruf nach altem 

Recht zunächst behandelt.  

5.3 Der Widerruf nach altem Recht 

Der Widerruf der Kreditkartenzahlung nach altem Recht unterlag dem Grund-

prinzip des Auftragsrechts, d.h. die Kreditkartenzahlung war solange widerruf-

lich bis der Beauftragte (Emittent) keine irreversible Bindung eingegangen war.  

Der Auslöser der irreversiblen Bindung beginnt mit der Unterschrift des Karten-

inhabers auf dem Belastungsbeleg, denn dadurch erteilt er dem Emittenten die 

                                            
61 Vgl. Seiler 2012, § 671 Rn 1  
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geschäftsbesorgungsrechtliche Weisung, die unterzeichnete Rechnung zu erfül-

len.62 Diese Weisung ist grundsätzlich unwiderruflich, denn durch den unter-

zeichneten Belastungsbeleg erlangt das Vertragsunternehmen gegenüber dem 

Emittenten einen irreversiblen Zahlungsanspruch.63 Dasselbe passiert wenn der 

Karteninhaber die Karte bei Distanzgeschäften einsetzt, wie z. B. bei Bestellun-

gen die über Telefon, Internet oder Fax getätigt werden. Es ist nicht möglich, 

bei Distanzgeschäften die Karte vorzuzeigen bzw. einen Leistungsbeleg zu un-

terschreiben, deshalb gibt der Karteninhaber seinen Namen, die Nummer und 

die Gültigkeitsdauer seiner Karte an.64 Mit diesen Angaben bindet er den Emit-

tenten irreversibel an das Geschäft.  

Es wird deutlich, dass der Gesetzgeber nach altem Recht nicht zwischen Prä-

senz- und Distanzgeschäft unterschied, da er bei beiden die Kreditkartenzah-

lung als grundsätzlich unwiderruflich behandelte. Fraglich ist, ob bei der Umset-

zung der PSD-Richtlinie diese Problematik aufgegriffen und aufgelöst worden 

ist.  

5.4 Der Widerruf nach neuem Recht 

Bisher wurde deutlich, dass ein Widerruf möglich ist, solange der Beauftragte 

sich nicht irreversibel gebunden hat. Durch die PSD kam die neue Vorschrift § 

675p ins BGB.65 Dort heißt es: „Der Zahlungsdienstnutzer kann einen Zah-

lungsauftrag vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 nach dessen Zugang beim Zah-

lungsdienstleister des Zahlers nicht mehr widerrufen“. Bei Vorgängen, bei de-

nen der Zahlungsempfänger den Zahlungsvorgang auslöst (Kreditkartenzah-

lung), ist die Unwiderruflichkeit nach Absatz 2 des Gesetzes sogar auf den 

Zeitpunkt vorverlegt worden bei dem der Kunde seine Kreditkartendaten an den 

Zahlungsempfänger übermittelt hat. Der Zahlungsempfänger ist bei der Kredit-

kartenzahlung das Vertragsunternehmen, bei dem der Karteninhaber seine Wa-

re oder Dienstleistung erwerben will. Da er um die Ware beziehen zu können, 

seine Kreditkartendaten an das Vertragsunternehmen übermitteln muss, kann 
                                            
62 Vgl. Hadding 2006, S. 356 
63 Vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 24.9.2002 – XI ZR 420/01 -, BGHZ 152, 75, 80 
64 Vgl. Langenbucher/Gößmann 2004, S. 129 
65 Vgl. Kapitel 4.2 Umsetzung ins nationale Recht 
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man sagen das hier bereits dem Verbraucher die Chance zum Widerruf ge-

nommen wird, sofern man die Datenübermittlung als Zahlungsauftrag sieht.66 

Zwar ist dem Zahlungsdienstnutzer (Karteninhaber) gem. § 675p Abs. 4 BGB 

auch ein späterer Widerruf möglich, der Widerruf gilt jedoch nur dann, wenn er 

vorher mit dem Zahlungsdienstleister (Emittent) vereinbart worden ist. Diese 

Möglichkeit wird aber dem Karteninhaber durch die AGB des Emittenten gerade 

nicht gewährt. 

5.4.1 Der Widerruf nach neuem Recht bei Präsenzgeschäften 
Wie bereits oben beschrieben67 kann der Käufer beim Präsenzgeschäft die Wa-

re in die Hand nehmen und auf Qualität und Beschaffenheit überprüfen. Ist er 

bereit die Ware zu erwerben und mit der Kreditkarte zu bezahlen, wird i. d. R. 

ein Belastungsbeleg ausgefertigt, auch Slip genannt, der vom Karteninhaber 

unterzeichnet wird.68 Durch diesen Vorgang wird die Kreditkartenzahlung dem 

Karteninhaber eindeutig zugeordnet.69 Das Vertragsunternehmen ist aus dem 

Akquisitionsvertrag verpflichtet, die Kreditkarte als Zahlungsmittel zu akzeptie-

ren.70 Somit bekommt die Kreditkarte eine Bargeldersatzfunktion – da das Ver-

tragsunternehmen aus § 320 BGB nur auf eine Zug um Zug Leistung verpflich-

tet ist, d.h. Barzahlung gegen Ware. Ein Optiker muss beispielsweise die ge-

kaufte Seh- oder Sonnenbrille gegen Kartenzahlung an den Kunden aushändi-

gen. 

Beim Gebrauch der Kreditkarte im Präsenzgeschäft gehen die Emittenten eine 

unbedingte Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Vertragsunternehmen ein.71 

Der Emittent bindet sich im Auftrag des Karteninhabers irreversibel, dadurch 

muss auch dem Karteninhaber die Möglichkeit genommen werden, seine Wei-

sung zu widerrufen. Die allgemeinen Grundsätze des Auftragsrechts, die zuvor 

                                            
66 Vgl. Langenbucher/Gößmann 2004, S. 127 
67 Vgl. Kapitel 5.1 Widerrufsrecht nach § 355 BGB 
68 Vgl. Krügel 2005, S. 26 
69 Vgl. ebd. 
70 Vgl. Hammann 1991, S. 31 
71 Vgl. ConCardis 2013, Ziff. 4.1 
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beispielhaft anhand eines Jackenkaufs dargelegt wurden, werden in § 675p 

Abs. 2 BGB Unwiderruflichkeit eines Zahlungsauftrages nun widergespiegelt.72  

In diesen Fall stellt die Unwiderruflichkeit der Kreditkartenzahlung im Präsenz-

geschäft eine sachgemäße Ausführung des Grundprinzip des Auftragsrechts 

dar. Der Beauftragte (Emittent) hat sich durch den Einsatz der Kreditkarte beim 

Vertragshändler irreversibel gebunden und die Kreditkarte hat hierdurch die 

Funktion des Bargeldes übernommen.  

5.4.2 Der Widerruf nach neuem Recht bei Distanzgeschäften  
Das im Distanzgeschäft typisch verwendete Telefon- und Mailorderverfahren, 

kurz auch MOTO-Verfahren genannt, unterscheidet sich insofern vom Präsenz-

geschäft, als der Kunde nicht physisch vor Ort im Laden ist, um die Ware in die 

Hand nehmen zu können und zu erkennen, ob sie die versprochene Beschaf-

fenheit hat oder ob er das Produkt überhaupt erhält.73 Außerdem erfolgt die 

Zahlung im Bereich des Internetabschlusses ohne Vorlage der Karte.74 Bestellt 

der Kunde beispielsweise ein Paar Schuhe beim Onlinehändler, wird er bei Be-

zahlung mit der Kreditkarte aufgefordert, seine 16-stellige Kreditkartennummer, 

das Verfallsdatum der Kreditkarte, seinen Namen, die Lieferadresse und ggf. 

die 3-4-stellige Kartenprüfnummer (CVC) anzugeben, die sich auf der Rückseite 

der Kreditkarte befindet.75 Im Gegensatz zum Präsenzgeschäft kann der Kar-

teninhaber keinen Belastungsbeleg unterschreiben, er kann auch mangels phy-

sischer Anwesenheit keine PIN eingeben.76 Somit kann durch dieses Verfahren, 

anders als im Präsenzgeschäft, nicht bestimmt werden, ob der Karteninhaber 

und der bestellende Kunde ein und dieselbe Person sind,77 da die Daten durch 

jeden Dritten, ohne im Besitz der Karte zu sein, eingegeben werden können. 

Das Beschaffen der Daten ist simpel, der Betrüger muss sich nur in den Besitz 

eines Kreditkartenbeleges bringen (solche liegen oft in kassennahen Abfallbe-

hältern von z. B. Tankstellen). Auf dem Hauptteil dieser Belege befinden sich 

                                            
72 Vgl. Bitter 2010, S. 1775 
73 Vgl. ebd. 
74 Vgl. Langenbucher/Gößmann 2004, S. 129 
75 Vgl. Krügel 2005, S. 29 
76 Vgl. Bitter 2010, S. 1775 
77 Vgl. Krügel 2005, S. 31 
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die erforderlichen Informationen.78 Nun muss er lediglich einen Händler finden, 

der die 3-4-stellige CVC nicht abfragt. Es gibt sicherlich noch eine Vielzahl von 

anderen Möglichkeiten, bei denen der Betrüger an die CVC gelangen kann, 

doch würden diese über den Rahmen der Arbeit hinausgehen.  

Da dem Kunden, trotz fehlender Authentifizierung, durch die AGB des Emitten-

ten das Recht zum Widerruf genommen wird, gibt es hier eine Ungleichbehand-

lung im Vergleich zum Lastschriftverfahren.79 Bei vielen Vertragshändlern hat 

der Kunde die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Eine 

äquivalente Alternative zur Kreditkartenzahlung bietet die Zahlung per Last-

schrift vom Girokonto.80 Entscheidet sich der Kunde für diese Möglichkeit, kann 

er trotz der Unwiderruflichkeit des Zahlungsauftrags gem. § 675p BGB, die Zah-

lung zurückverlangen und somit die Rückbuchung von seiner Bank einfordern. 

Gem. § 675x Abs. 2 BGB kann ein eigenständiger Rückforderungsanspruch 

vereinbart werden, welcher in den SEPA-Lastschrift-AGB der Kreditanstalten 

auch stets vereinbart ist.81 Entscheidet sich der Kunde allerdings für die Zah-

lung mittels Kreditkarte, hat er keinen Anspruch auf Rückforderung der Zahlung, 

da hier das gleiche gilt wie beim bereits oben erwähnten Präsenzgeschäft, die 

AGB der Emittenten unterscheiden nicht zwischen MOTO-Verfahren und Prä-

senzgeschäft.82  

Der Karteninhaber kann im MOTO-Verfahren aufgrund der generellen Unwider-

ruflichkeit und des fehlenden Rückforderungsanspruchs seine Zahlungen nicht 

mehr zurückverlangen, und wird gezwungen sich mit dem Vertragshändler aus-

einanderzusetzen; sitzt dieser noch dazu im Ausland, kann er im schlimmsten 

Fall nicht mal reklamieren.83 Allerdings wie bereits eingangs erwähnt, kann die 

Zahlung dem Karteninhaber nicht eindeutig zugeordnet werden. Der Zahlungs-

dienstleister (Emittent) ist jedoch nach § 675w BGB zum Nachweis der Authen-

tifizierung verpflichtet, bestreitet der Karteninhaber, dass er die Daten eingege-
                                            
78 Vgl. ebd. S. 32 
79 Vgl. Langenbucher/Gößmann 2004, S. 133f.  
80 Vgl. Bitter 2010, S. 1776 
81 Dazu BGH WM 2010, 1546 ; siehe z. B. Ziff. 2.5 Abs. 1 „Bedingungen für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren“ der Deutschen Bank AG 2013b 
82 Vgl. Bitter 2010, S. 1776 
83 Vgl. Langenbucher/Gößmann 2004, S. 133 



 
 

20 

ben hat, muss der Emittent ihm seine Aufwendungen gemäß § 675u BGB er-

statten, weil er aufgrund der fehlenden Unterschrift oder der PIN nicht in der 

Lage sein wird, ihm das Gegenteil zu beweisen.84 Ist der Karteninhaber ehrlich 

und gibt zu, die Daten selber angegeben und damit den Zahlungsauftrag aus-

gelöst zu haben, kann er im Fall der Lieferung eines mangelhaften Produktes 

oder nicht gelieferter Ware, sein Geld nicht zurückbekommen. Ist der Kartenin-

haber aber nicht ehrlich und bestreitet den Auftrag, wird er sein Geld zurücker-

halten.85  

Dies stellt ein Paradoxon dar, eine sachgerechte und adäquate Lösung für feh-

lerhafte oder fehlende Warenlieferung kann ein Kunde im Distanzgeschäft, nur 

durch „Lügen“ herbeiführen. Der ehrliche Kunde hat in solchen Fällen das 

Nachsehen. 

5.5 Der Widerruf der Kreditkartenzahlung analog des Last-
schriftverfahrens  

Es stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht die Möglichkeit gebe, dieses Prob-

lem auch auf eine rechtlich adäquatere Art und Weise zu lösen. 

Eine Lösung könnte die Gleichbehandlung der Kreditkartenzahlung im Distanz-

geschäft mit dem SEPA-Lastschrift darstellen.86 Dem Verbraucher könnte hier-

durch ein selbständiger Erstattungsanspruch i.S.v. § 675x Abs. 2 BGB einge-

räumt werden. Dies passiert in der Praxis vereinzelt durch das sog. Charge-

back87. Allerdings ist diese Lösung fraglich, da die Vorschrift von einer Last-

schrift spricht. Hier wäre zu überprüfen, ob eine Zahlung mittels Kreditkarte im 

Distanzgeschäft einer Lastschrift ähnelt.  

Der Begriff Lastschrift wird gemäß § 675c Abs. 3 BGB im ZAG definiert. Im § 1 

Abs. 4 ZAG heißt es: „Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausge-

löster Zahlungsvorgang zur Belastung des Zahlungskontos des Zahlers, dem 

                                            
84 Vgl. Dorner 1991, S. 80 
85 Vgl. Bitter 2010, S. 1776 
86 Vgl. ebd., S. 1778 
87 Chargeback ermöglicht es dem Karteninhaber einzelne Buchungen zu stornieren und den 
jeweiligen Betrag zurückbuchen zu lassen. 
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dieser gegenüber dem Zahlungsempfänger, dessen Zahlungsdienstleister oder 

seinem eigenen Zahlungsdienstleister zustimmt.“ Das Zahlungskonto wieder-

rum wird in § 1 Abs. 3 ZAG bestimmt, wo es heißt: „Ein Zahlungskonto ist ein 

auf den Namen eines oder mehrerer Zahlungsdienstnutzer lautendes und der 

Ausführung von Zahlungsvorgängen dienendes Konto, das die Forderungen 

und Verbindlichkeiten zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungs-

dienstleister innerhalb der Geschäftsbeziehung buch- und rechnungsmäßig 

darstellt und für den Zahlungsdienstnutzer dessen jeweilige Forderung gegen-

über dem Zahlungsdienstleister bestimmt.“  

Nach diesen Definitionen werden alle Voraussetzungen erfüllt, nach der eine 

Kreditkartenzahlung als eine Lastschrift eingeordnet werden kann, bis auf die 

eine i.S.v. § 1 Abs. 4 ZAG in der es heißt:88 „vom Zahlungsempfänger ausgelös-

ter Zahlungsvorgang“. Bei der Kreditkartenzahlung löst nämlich der Karteninha-

ber (Zahler) den Zahlungsvorgang aus und nicht das Vertragsunternehmen 

(Zahlungsempfänger). Allerdings unterscheidet sich die Auslösung des Zah-

lungsvorgangs im MOTO-Verfahren nicht von dieser bei der Lastschrift.89 In 

beiden fällen übermitteln die Zahler erst einmal ihre Daten an den Zahlungs-

empfänger. Der Zahler der im Lastschriftverfahren bestellt, teilt dem Zahlungs-

empfänger seine Bankverbindung mit, der Zahler der mittels Kreditkarte bestellt, 

übermittelt dem Zahlungsempfänger seine Kartendaten. Grundsätzlich ist die 

Abwicklung des Zahlungsvorganges identisch. Somit wird in beiden Fällen der 

Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Auch in den Bedingun-

gen für die Kreditkarten der Deutsche Bank heißt es: „Der Zahlungsvorgang 

wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst.“ 90 Somit kann man bei der Kreditkar-

tenzahlung im Telefon, per E-Mail oder im Internet von einer Lastschrift i. S. d. 

der oben genannten Definition sprechen.  

                                            
88 Vgl. Bitter 2010, S. 1778 
89 Vgl. Bitter 2010, S. 1779 
90 siehe Abs. 5 „Bedingungen für die Kreditkarten“ der Deutschen Bank AG 2013a  
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Somit könnte gemäß § 675x Abs. 2 BGB ein selbstständiger Erstattungsan-

spruche zwischen Zahler (Karteninhaber) und Zahlungsdienstleister (Emittent) 

geregelt werden.91  

                                            
91 Vgl. Bitter 2010, S. 1779 
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6 Schlussbetrachtungen 

Die Bedeutung bargeldloser Zahlungssysteme und damit auch das der Kredit-

karte nimmt stetig zu. Von den Anfängen der Kreditkarte zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts bis heute erfreut sie sich stetig wachsender Beliebtheit. Dem Kar-

teninhaber wird durch das Kreditkartenverfahren die Möglichkeit gegeben, bar-

geldlos Waren und Dienstleistungen bei den teilnehmenden Vertragsunterneh-

men zu beziehen.  

Die Zahlung mittels Kreditkarte kommt gerade bei sog. Online-Einkäufen be-

sonders häufig zum Einsatz. Schwierigkeiten ergeben sich jedoch, wenn der 

Kreditkarteninhaber bei solchen Distanzgeschäften einen Zahlungsvorgang wi-

derrufen möchte. Nach alten Recht war aufgrund der geschäftsbesorgungs-

rechtlichen Weisung des Karteninhabers gegenüber dem Emittenten ein Wider-

ruf grundsätzlich nicht möglich, denn der Karteninhaber bestätigte mit seiner 

Unterschrift auf dem Belastungsbeleg die Forderung des Vertragsunterneh-

mens. Simultan erteilte er auch die geschäftsbesorgungsrechtliche Weisung an 

den Emittenten seine Geldschuld im Vollzugsverhältnis zu erfüllen. Das gleiche 

galt beim Distanzgeschäft, die Unterschrift wurde durch die Übermittlung der 

Kartendaten an das Vertragsunternehmen ersetzt.92 Das Gesetz unterschied 

nicht zwischen Distanz- und Präsenzgeschäft. Hieran hat auch die Umsetzung 

der Zahlungsdienstrichtlinie ins nationale Recht nichts geändert. 

Auch nach neuem Recht ist die Kreditkartenzahlung nicht widerrufbar, obwohl 

der Gesetzgeber mit dem Widerrufsrecht den Verbraucher bei Distanzgeschäf-

ten schützen wollte. Bei Erhalt von fehlerhafter Ware oder keiner Ware kann der 

Karteninhaber sich nur durch eine „Lüge“ schützen, indem er z. B. behauptet, 

dass er den Zahlungsauftrag nicht ausgelöst hat. Aufgrund der fehlenden Au-

thentifizierung im MOTO-Verfahren kann der Emittent nicht das Gegenteil be-

weisen.93 Dies stellt einen Widerspruch dar, eine sachgerechte und adäquate 

                                            
92 Vgl. Hadding 2006, S. 356 
93 Vgl. Bitter 2010, S. 1776 
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Lösung für fehlerhafte oder fehlende Warenlieferung kann ein Kunde im Dis-

tanzgeschäft, nur durch „Lügen“ herbeiführen. Der ehrliche Kunde hat in sol-

chen Fällen das Nachsehen. 

Diese Lücke könnte durch Gleichbehandlung der Kreditkartenzahlung mit der 

SEPA-Lastschrift geschlossen werden. Zahlungen mit der Kreditarte sind offen-

bar im MOTO-Verfahren Lastschriften im Sinne der Definition in § 1 Abs. 4 

ZAG.94 Prinzipiell könnte man den Karteninhaber das gleiche Recht einräumen 

und ihm gemäß § 675x Abs. 2 BGB einen selbständigen Erstattungsanspruch 

gestatten, womit er die Zahlung widerrufen kann. Es bleibt jedoch insoweit ab-

zuwarten, ob der Gesetzgeber eine entsprechende Änderung des Gesetzes 

vornehmen wird. 

                                            
94 Vgl. Kapitel 5.5 Der Widerruf der Kreditkartenzahlung analog des Lastschriftverfahrens  
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